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RS OGH 2004/3/25 3Ob6/04k
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.03.2004

Norm

EO §65 A

EO §67

EO §231 Abs2

Rechtssatz

Die einmonatige Frist des § 231 Abs 2 erster Satz EO zur Erhebung der Widerspruchsklage beginnt mit der Zustellung

des Verteilungsbeschlusses, unabhängig von dessen Rechtskraft, zu laufen. Anderes gilt nur dann, wenn erst in

höherer Instanz die Verweisung auf den Rechtsweg erfolgt.
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